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Entgelte an StudiumPlus-Studierende ab 1.1.2012 voll sozialversicherungspflichtig 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hinsichtlich der Gesetzesänderung zur Sozialversicherungspflicht von dual Studierenden übersenden wir 
Ihnen die folgenden Informationen von Herrn Andreas Hartmann, Rechtsanwalt für 
Sozialversicherungsrecht, mit der Bitte um Kenntnisnahme und Umsetzung: 
 
„Nachdem der Sozialversicherungsstatus unserer Studierenden aufgrund eines Urteils des 
Bundessozialgerichts vom 01.12.2009 (B 12 R 4/08 R) zum vergangenen Wintersemester 2010/2011 
dergestalt geregelt wurde, dass die Teilnehmer an StudiumPlus weder als Beschäftigte noch als 
Auszubildende sozialversicherungspflichtig waren, steht nun wieder eine Veränderung an. Durch das so 
genannte „Vierte Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze" 
(Bundesgesetzblatt vom 29.12.2011, Teil I Nr. 71, S. 3057ff.) werden nun ab dem 1.1.2012 die Teilnehmer 
an dualen Studiengängen Beschäftigten zur Berufsausbildung gleichgestellt und dadurch in allen Zweigen 
der Sozialversicherung versicherungspflichtig. 
 
Das Gesetz sieht dabei eine einheitliche Behandlung aller Arten von dualen Studiengängen vor. Die durch 
das Urteil des Bundessozialgerichts entstandene Privilegierung der Teilnehmer praxisintegrierter 
Studiengänge, wie StudiumPlus, wird also aufgegeben. Einheitlichkeit besteht auch im Hinblick auf die 
Phasen an der Hochschule und im Betrieb: sowohl Praxisphasen als auch Studiumsphasen unterliegen der 
Sozialversicherungspflicht. 
 
Konkret bedeutet das für unsere Mitgliedsunternehmen, dass die an die StudiumPlus-Studierenden 
gezahlten Entgelte der Sozialversicherungspflicht unterliegen. Dabei sieht das Gesetz keine Rückwirkung 
vor. Die Beitragspflicht für die dual Studierenden beginnt am 1.1.2012 und ist künftig zu beachten.“ 
 
 
Für Rückfragen steht Ihnen gerne unser Geschäftsführer Herr Haaske unter  06441-2041-213 oder 
haaske@studiumplus.de zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüße aus Wetzlar 
 
 
 
 
Dr. Uwe Schäkel 
(Vorstandsvorsitzender des CCD) 
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